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 Veröffentlicht am 05.07.2006

Norm

AußStrG §45

Rechtssatz

„Im Außerstreitverfahren (Firmenbuchverfahren) sind Beschlüsse, mit denen ein Fristerstreckungsantrag (zur Vorlage

des Jahresabschlusses bei sonst angedrohter Löschung der Gesellschaft oder Verhängung einer Zwangsstrafe) ab- oder

zurückgewiesen wird, gemäß § 45 Satz 2 AußStrG 2003 nicht selbständig anfechtbar."
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